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Novelle Unfalluntersuchungsgesetz; Begutachtungsentwurf 
 
 

Das Bundeskanzleramt – Sektion III nimmt zum gegenständlichen Entwurf wie folgt 

Stellung: 

 

Zu § 8 UUG 2005: 

Anzumerken ist, dass § 8 Abs. 2 UUG 2005 eine Entbindung von der Verschwiegen-

heitsverpflichtung gem. Abs. 1 – ähnlich wie § 46 Abs. 3 BDG 1979 – lediglich für den 

Fall vorsieht, dass sich eine (potentielle) Betroffenheit der Verschwiegen-

heitsverpflichtung bereits aus der Ladung erkennen lässt. § 46 BDG 1979 sieht in 

dessen Abs. 4 jedoch auch eine Anordnung bzw. Verhaltensregel für den Fall vor, in 

dem sich die Betroffenheit der Amtsverschwiegenheit noch nicht aus der Ladung, 

sondern erst im Verfahren (bei der Befragung) selbst ergibt. Vor allem aus Gründen der 

Rechtssicherheit für die der Verschwiegenheitsverpflichtung gem. § 8 Abs. 1 UUG 2005 

unterliegenden Bediensteten wird daher angeregt, die Aufnahme einer § 46 Abs. 4 

BDG 1979 entsprechenden Regelung zu erwägen. 

 

Unter einem ergeht die Stellungnahme an das Präsidium des Nationalrates. 
 
 

23. Mai 2011 
Für die Bundesministerin: 

HORVAT 
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